
Beitrittsinformationen zur Mitgliedschaft im VfL Emslage e.V. 1971

1. Vereinsangaben
VfL Emslage 1971 e.V.
Feldbrechenring 30
49716 Meppen
Gläubiger-Identifikationsnummer (SEPA): DE44ZZZ00001062394
E-Mail: mitglied@vfl-emslage.de

2. Begründung der Mitgliedschaft und Anerkennung der Vereinsregelwerke
Mit dem Beitritt zum VfL Emslage e.V. 1971 wird eine Mitgliedschaft gemäß der jeweils gültigen 
Satzung des Vereins begründet. Die jeweils geltende Fassung der Vereinssatzung, der Ordnungen 
sowie der Beitragsordnung wird durch das Mitglied als verbindlich anerkannt.

3. Beitragspflicht
Mit der Mitgliedschaft ist die Verpflichtung zur Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen verbunden. Die 
Beitragshöhe richtet sich nach der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Beitragsordnung. Derzeit 
gelten folgende quartalsweise fällige Beiträge:
• Einzelmitglied (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr): 9,00 EUR
• Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 5,00 EUR 

(vorausgesetzt, ein Elternteil ist Vereinsmitglied)
• Ehefrau (bei bestehender Mitgliedschaft des Ehemannes): 5,00 EUR
• Familienbeitrag: 20,00 EUR

Die Beiträge sind jeweils zum 5. des auf das Quartalsende folgenden Monats (Januar, April, Juli, 
Oktober) fällig. Die Einziehung erfolgt ausschließlich im SEPA-Lastschriftverfahren. Eine 
abweichende Zahlungsweise ist aus verwaltungsorganisatorischen Gründen ausgeschlossen.

4. SEPA-Lastschriftmandat
Mit Eintritt in den Verein wird ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt. Die Mandatsreferenz wird dem 
Mitglied gesondert mitgeteilt. Entstehende Rücklastschriftgebühren aufgrund unzutreffender 
Angaben oder unzureichender Kontodeckung sind vom Mitglied zu tragen.

5. Datenschutzrechtliche Informationen gemäß Art. 13 DSGVO
Im Rahmen der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Kontaktdaten sowie Bankverbindung, durch den Verein verarbeitet. Die 
Verarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung, 
Organisation des Sportbetriebs sowie zur Kommunikation mit dem Mitglied.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung). Eine Übermittlung an Dritte 
erfolgt nur, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder zur Erfüllung der Mitgliedschaft erforderlich 
erscheint (z. B. an Sportfachverbände oder Versicherungsträger). Eine Übermittlung an Staaten 
außerhalb der EU erfolgt nicht. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sind der 
Datenschutzerklärung des Vereins zu entnehmen, die auf Anfrage oder über die Website 
bereitgestellt wird.

-  -1



6. Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild-, Ton- und Textmaterialien
Im Rahmen von Vereinsaktivitäten (insbesondere Sportveranstaltungen, Trainingsmaßnahmen, 
Wettkämpfen, Versammlungen und anderen offiziellen Anlässen) können durch den Verein oder in 
dessen Auftrag Bild-, Ton- oder Textaufnahmen angefertigt werden, auf denen Mitglieder einzeln 
oder in Gruppen abgebildet oder namentlich genannt sind.
Mit Eintritt in den Verein willigt das Mitglied bzw. dessen gesetzliche Vertretung ein, dass diese 
Materialien im Rahmen der satzungsgemäßen Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Außendarstellung 
und Vereinsdokumentation verwendet und veröffentlicht werden dürfen, insbesondere in:
• vereinseigenen Print- und Onlinemedien (z. B. Vereinswebsite)
• sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, Instagram, TikTok)
• Presseveröffentlichungen (regional und überregional)
• Vereinszeitschriften, Flyern, Aushängen, Plakaten und Chroniken

Die Einwilligung umfasst auch eine räumlich und zeitlich unbeschränkte Archivierung zu 
Dokumentationszwecken. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

7. Widerruf der Einwilligung und Haftungsausschluss
Die erteilte Einwilligung kann durch das Mitglied jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf ist schriftlich oder per E-Mail zu richten an:

VfL Emslage 1971 e.V.
Feldbrechenring 30
49716 Meppen
mitglied@vfl-emslage.de

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Widerruf ausschließlich zukünftige Verwendungen betrifft. 
Eine vollständige Löschung bereits veröffentlichter Inhalte kann nicht garantiert werden, 
insbesondere dann nicht, wenn die Inhalte durch Dritte (z. B. Presseportale, soziale Netzwerke, 
Suchmaschinen) übernommen oder weiterverbreitet wurden. Der Verein übernimmt insoweit keine 
Haftung für die weitere Nutzung durch außenstehende Dritte.
Zudem wird auf die Regelung des § 23 Abs. 1 Nr. 3 KUG hingewiesen, wonach bei 
Veranstaltungen von öffentlichem Interesse eine Veröffentlichung auch ohne Einwilligung zulässig 
sein kann.

8. Beendigung der Mitgliedschaft
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ablauf eines Kalenderhalbjahres zulässig. Die 
schriftliche Kündigung muss spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen Halbjahresende beim 
Verein eingegangen sein. Eine rückwirkende Befreiung von der Beitragspflicht ist ausgeschlossen.

9. Einwilligung bei minderjährigen Mitgliedern
Für die Aufnahme von minderjährigen Personen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen 
Vertreter erforderlich. Ab Vollendung des 14. Lebensjahres ist darüber hinaus eine eigenhändige 
Unterzeichnung aller datenschutzrelevanten Erklärungen durch den Minderjährigen erforderlich.
 

Der Vorstand des VfL Emslage e.V. 1971

Stand 05.08.2025
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